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Textliche Darstellung (TD) : Art der baulichen Nutzung
(1) Die dargestellte Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen" ist

für folgende Anlagen und Nutzungen bestimmt: Windkraftanlagen einschließlich der zugehörigen
notwendigen Nebenanlagen wie z.B. Trafostationen, Übergabestationen und Zuwegungen.

(2) In der dargestellten Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen"
ist eine landwirtschaftliche Nutzung und eine forstwirtschaftliche Nutzung weiterhin zulässig, soweit sie
der Nutzung nach Absatz 1 nicht entgegensteht.
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Ziffer 4 BauNVO, § 35 Abs. 3 Satz 3 i.V. m. § 245e BauGB)

Hinweise ohne Darstellungscharakter
I. Trinkwasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiet

Die dargestellte Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen" liegt
im Bereich der Trinkwasserschutzzonen III, III A und III B von Trinkwasserschutzgebieten in der
Gemeinde Flecken Aerzen und in Teilbereichen des Heilquellenschutzgebietes „WSG_GN: Bad
Pyrmont“. Die Prüfung dieses Sachverhalts im Genehmigungsverfahren kann zur Notwendigkeit der
Anordnung von Nebenbestimmung oder zur Unzulässigkeit von Standorten führen.

II. Luftverteidigungsradar der Bundeswehr
Die dargestellte Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen"
befindet sich im Interessengebiet der militärischen Luftverteidigungsradaranlage Auenhausen im
Entfernungskranz von 40 bis 50 km zur Anlage. Dies führt nach Angaben der Bundeswehr zur
Höhenrestriktionen aufgrund der Radaranlagen südlich des Ortes Aerzen von ca. 460 m üNN und
nördlich des Ortes von ca. 495 m üNN. Die Prüfung dieses Sachverhalts im Genehmigungsverfahren
kann zur Notwendigkeit der Anordnung von Nebenbestimmung (z.B. Bauhöhenbeschränkungen) oder
zur Unzulässigkeit von Standorten führen.

III. Hubschraubertiefflugkorridore und Jettiefflugkorridore der Bundeswehr
Im Gebiet der Gemeinde Flecken Aerzen liegen nach Informationen der Bundeswehr
Hubschraubertiefflugkorridore der Bundeswehr. Die Korridore sind insgesamt 3 km breit (1,5 km
beidseits der Mittelachse). Die Hubschrauber fliegen darin in bis zu 30 m über den Grund.
Im Gebiet der Gemeinde Flecken Aerzen liegen nach Informationen der Bundeswehr
Jettiefflugkorridore. In solchen Korridoren stellen Anlagen mit einer Gesamthöhe von bis 210 m über
Grund grundsätzlich keine Probleme dar. Höhere Anlagen bedürfen der Einzelfallprüfung.
Die Prüfung der Sachverhalte im Genehmigungsverfahren kann zur Notwendigkeit der Anordnung von
Nebenbestimmung (z.B. Bauhöhenbeschränkungen) oder zur Unzulässigkeit von Standorten führen.

IV. Telekommunikationslinien / Richtfunktrassen
Innerhalb der dargestellte Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für
Windenergieanlagen" liegen Telekommunikationslinien. Die Vereinbarkeit von
Windenergieanlagenstandorten mit dem Betrieb der Telekommunikationslinien hängt von
verschiedenen Parametern ab, die im Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen zu prüfen sind.
Die Prüfung dieser Sachverhalte im Genehmigungsverfahren kann zur Notwendigkeit der Anordnung
von Nebenbestimmungen oder zur Unzulässigkeit von Standorten führen.

V. Artenschutz
Für die dargestellte Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen"
gibt es fachlich belegte Hinweise auf mögliche Vorkommen von naturschutzrechtlich geschützten
Vogelarten in der Umgebung. Daher ist im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
standortabhängig mit möglichen Einschränkungen der Nutzbarkeit der dargestellte Sonderbaufläche
mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen" zu rechnen.
Eine zukünftige Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der dargestellte Sonderbaufläche
(S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für Windenergieanlagen" sollte zum Schutz von Uhus mit der
Auflage verbunden werden, dass die ‚Bodenfreiheit' des Rotorblattes mindestens 80 m über dem
Erdboden betragen muss (gemessen am Mastfuß der jeweiligen Windenergieanlage bis zum tiefsten
Punkt des Rotordrehkreises).

VI. Archäologische Belange
Im unmittelbaren Umfeld der Sonderbaufläche (S) mit der Zweckbestimmung „Fläche für
Windenergieanlagen"  sind mehrere Fundstellen von Siedlungsresten (Grießem FStNr. 2, 5;
Holzhausen FStNr. 8) bekannt. Mit dem Auftreten archäologischer Bodenfunde innerhalb der
Konzentrationsflächen ist zu daher rechnen. Durch die geplanten Bau- und Erdarbeiten würden die
archäologischen Kulturdenkmale in Teilen unwiederbringlich zerstört. Sämtliche in den Boden
eingreifenden Erdarbeiten, wie Rodungs- und Erschließungsarbeiten, Oberbodenabtrag und alle in den
Unterboden reichenden Bodeneingriffe im Bereich des o.g. Geltungsbereiches bedürfen daher einer
denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 10 i. V. m. §§ 12-14, 35 NDSchG der Unteren
Denkmalschutzbehörde.
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68. Änderung des
Flächennutzungsplans
in der Gemeinde Flecken Aerzen
„Fläche für Windenergieanlagen“
Stand: Oktober 2023, Entwurf

Flecken Aerzen

Änderungsbereich

Flächennutzungsplan, 68. Änderung
(Darstellung der Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung "Fläche für Windenergieanlagen")
Maßstab: 1 : 10.000

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan vom 20.03.1982,
zuletzt geändert durch die 65. Änderung vom 30.11.2022

Verfahrensvermerke Übersichtskarte zur Kennzeichnung der Lage des Änderungsbereichs

Maßstab: 1 : 30.000
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Präambel
Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. m. § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Flecken Aerzen diese 68. Änderung
des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Flecken Aerzen „Fläche für Windenergieanlagen“
beschlossen.

Aerzen, ................ 2023

Bürgermeister LS

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Flecken Aerzen hat in seiner Sitzung am 28.09.2023
die Aufstellung der 68. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Flecken Aerzen
„Fläche für Windenergieanlagen“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1
BauGB am ................ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Aerzen, ................ 2023

Bürgermeister LS

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Flecken Aerzen hat in seiner Sitzung am 28.09.2023
dem Entwurf der 68. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Flecken Aerzen
„Fläche für Windenergieanlagen“ zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am ................ ortsüblich bekanntgemacht. Der
Entwurf des Flächennutzungsplans und die Begründung haben vom ................ bis zum
................ gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom ................ über die öffentliche Auslegung unterrichtet und zur Stellungnahme
aufgefordert worden.

Aerzen, ................ 2023

Bürgermeister LS

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Flecken Aerzen hat nach der Prüfung der Bedenken und Anregungen
gem. § 3 Abs. 2 BauGB diese 68. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde
Flecken Aerzen „Fläche für Windenergieanlagen“ nebst Begründung in seiner Sitzung am
................ beschlossen.

Aerzen, ................ 2023

Bürgermeister LS

Genehmigung
Die 68. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Flecken Aerzen „Fläche für
Windenergieanlagen“ ist mit Verfügung vom ................ (Az. ................) unter Auflagen/mit
Maßgaben/mit Ausnahme der durch ................ kenntlich gemachten Teile gem. § 6 BauGB
genehmigt.

Hameln, Landkreis Hameln-Pyrmont
im Auftrag

gez. ................................................ LS
(Unterschrift)

Inkrafttreten
Die Erteilung der Genehmigung der 68. Änderung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde
Flecken Aerzen „Fläche für Windenergieanlagen“ ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB am ................
öffentlich bekannt gemacht worden.
Der Flächennutzungsplan ist damit am ................ wirksam geworden.

Aerzen, ................ 2023

Bürgermeister LS

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften / Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 68. Änderung des Flächennutzungsplans in
der Gemeinde Flecken Aerzen „Fläche für Windenergieanlagen“ ist die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Flächennutzungsplans nicht
geltend gemacht worden. Mängel der Abwägung sind ebenfalls nicht geltend gemacht worden.

Aerzen, ................ 2023

Bürgermeister LS

Baunutzungsverordnung
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden
ist.

Planunterlagen
Kartengrundlage: Flächennutzungsplan der Gemeinde Flecken Aerzen vom 20.03.1982,
zuletzt geändert durch die 65. Änderung vom 30.11.2022.

ALK, Stand: 16.07.2019
Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,
Kasteramt Hameln

Änderungsbereich


	Pläne und Ansichten
	FNP A1


